
 

PRODUKTINFORMATION (STAND 21.04.2020) 

Digitalbonus.Niedersachsen 

Sie sind ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) der gewerblichen 

Wirtschaft, der Life Sciences, aus dem Bereich eHealth oder des Hand-

werks bzw. ein kleines freiberufliches Planungsbüro? Sie wollen in Ihre 

IT-Sicherheit sowie in die Einführung oder Verbesserung von Hard- und 

Software der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) inves-

tieren und damit Digitalisierungsprozesse in Ihrem Unternehmen be-

schleunigen?  Mithilfe des Digitalbonus.Niedersachsen können Sie für 

die anfallenden Ausgaben einen nicht rückzahlbaren Zuschuss beantra-

gen. 

 

ÜBERSICHT 

 KMU und kleine freiberufliche Planungsbüros 

 Zuschuss für kleine Unternehmen bis zu 50 %; für mittlere Unternehmen 

bis zu 30 % 

 Fördersumme von mindestens 2.500 Euro und maximal 10.000 Euro 

 Investitionen zur Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen oder  

Prozessen und zur Verbesserung der IT-Sicherheit 

 NEU: Investitionen in Videokonferenzanlagen und –technik/Videokonfe-

renzsysteme, Homeofficetechnik, Telemedizintechnik/Telemedizinsysteme 

 

WER WIRD GEFÖRDERT? 

 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft, der 

Life Sciences, aus dem Bereich eHealth oder des Handwerks mit Sitz oder 

Betriebsstätte in Niedersachsen 

 kleine freiberufliche Planungsbüros mit Sitz oder Betriebsstätte 

in Niedersachsen 

 

WAS WIRD GEFÖRDERT? 

 Investitionen in IKT-Hardware, -Software oder Softwarelizenzen, sofern ein 

Kaufpreis von 5.000 Euro brutto überschritten wird. Dabei muss es sich um 

ein oder mehrere Exemplar/e derselben Hardware, Software oder Soft-

warelizenz handeln 

 Investitionen in Hard- und Software zur Einführung oder Verbesserung der 

IT-Sicherheit, sofern ein Kaufpreis von 5.000 Euro brutto überschritten 

wird. Dabei muss es sich um ein oder mehrere Exemplar/e derselben 

Hardware, Software oder Softwarelizenz handeln 

 Aufgrund der Corona-Krise gibt es für die folgenden Konstellationen 

eine Ausnahme: Investitionen in Videokonferenzanlagen und –technik/  

 

FRAGEN? 

Wir beraten Sie  

gerne persönlich. 
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Videokonferenzsysteme, Homeofficetechnik, Telemedizintechnik/Telemedi-

zinsysteme dürfen mit Einreichung des Antrags im Kundenportal mit dem 

Vorhaben beginnen. Diese Regelung ist befristet für Antragseinreichungen 

zwischen dem 01.04.2020 und dem 30.06.2020. 

 Ausschlaggebend für die Förderfähigkeit ist, dass ein digitaler Transforma-

tionsprozess eingeleitet wird. Bei der Einrichtung von Homeoffice Arbeits-

plätzen gilt die Voraussetzung auch für Grundausstattungen als erfüllt. 

 

BEDINGUNGEN 

  einmaliger nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 50 % bei kleinen Un-

ternehme und bis zu 30 % bei mittleren Unternehmen 

 Fördersumme mindestens 2.500 Euro und maximal 10.000 Euro 

 Zuwendungsfähig sind alle notwendigen Ausgaben für Investitionen zur 

Förderung der Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen oder Pro-

zessen sowie der Verbesserung der IT-Sicherheit. 

 Nicht zuwendungsfähig sind Finanzierungskosten, Umsatzsteuer (die nach 

dem Umsatzsteuergesetz als Vorsteuer abziehbar ist), Leasing oder Mie-

ten von Hardware, Software oder Softwarelizenzen, Personalausgaben, Ei-

genleistungen, Beratungsleistungen, modellgleiche oder im Hinblick auf die 

Digitalisierung im Funktionsumfang gleiche Ersatzbeschaffungen defekter 

Maschinen, IKT Grundausstattung (wie z.B. Diensthandys, Laptops, Be-

triebssysteme, Bürosoftware), Online-Marketing-Maßnahmen, Schulungen 

zu Hard- und Software. 

 

VORAUSSETZUNGEN 

 Antragstellung 

Die Antragstellung erfolgt elektronisch über das Kundenportal der NBank. 

Zusätzlich muss der Förderantrag nach der elektronischen Übermittlung in-

nerhalb von vier Wochen unterzeichnet auf dem Postweg an die 

Bewilligungstelle übersandt werden. Andernfalls gilt der Förderantrag als 

nicht gestellt. 

 Beginn des Vorhabens 

Mit der Durchführung der Maßnahme darf erst nach Erhalt eines 

Zuwendungsbescheides begonnen werden. 

 Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum endet spätestens zwölf Monate nach Erteilung 

des Zuwendungsbescheids. Es sind nur die innerhalb des Bewilligungszeit-

raums anfallenden Ausgaben zuwendungsfähig. 

 Auszahlung der Zuwendung 

Drei Monate nach Ende des Bewilligungszeitraums ist der NBank der Ver-

wendungsnachweis vorzulegen. Die Auszahlung erfolgt nach dem Erstat-

tungsprinzip. Mit Vorlage des Verwendungsnachweises ist ein zahlenmäßi-

ger Nachweis (inkl. Vorlage der Belege und Zahlnachweise) zu führen. Die 

Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Prüfung des Verwendungsnach-

weises. 

50 % kleine Unternehmen & 

30 % mittlere Unternehmen 

 

Fördersumme von mind. 

2.500 € und max. 10.000 € 
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR FÖRDERUNG 

Den Antrag auf Förderung im Rahmen des Förderprogramms Digitalbo-

nus.Niedersachsen stellen Sie bitte vor Beginn des Vorhabens über das 

Kundenportal der NBank. 

 

Wie erfolgt die Antragstellung? 

Über die Internetseite der NBank kommen Sie zu unserem Kundenportal. Sie 

werden Schritt für Schritt durch die Antragstellung geführt und reichen den 

Antrag sowie die zusätzlichen Dokumente schließlich online ein. Zusätzlich 

drucken Sie den Antrag und alle weiteren zu unterschreibenden Unterlagen 

bitte aus und lassen Sie uns unterschrieben postalisch zukommen. 

 

Schritt 1: Registrierung im Kundenportal 

Wenn Sie sich das erste Mal im Kundenportal der NBank anmelden, müssen 

Sie sich zunächst registrieren. Die Registrierung ist einmalig erforderlich und 

ermöglicht Ihnen auch künftig Rückmeldungen, Antragstellungen und Abrech-

nungen. Loggen Sie sich ein und beginnen mit der Antragstellung. Bitte neh-

men Sie sich Zeit und füllen den Antrag sorgfältig aus. 

 Antrag Digitalbonus.Niedersachsen 

 

Schritt 2: Zusätzlich benötigte Dokumente 

Bitte nehmen Sie sich Zeit und achten Sie darauf, die Formulare sorgfältig 

und vollständig auszufüllen. Nutzen Sie dazu bitte ausschließlich die im Kun-

denportal und auf der Homepage bereitgestellten Vordrucke: 

 Erklärung De-minimis-Beihilfen 

 

Schritt 3: Beantragen Sie Ihre Förderung 

Bitte senden Sie Ihren Antrag und alle erforderlichen Unterlagen zunächst in 

elektronischer Form über das Kundenportal ab. Anschließend drucken Sie 

bitte alle Unterlagen, in denen Ihre Unterschrift angefordert wird, aus und sen-

den diese unterschrieben im Original per Post an 

 

Investitions- und Förderbank 

Niedersachsen – NBank 

Günther-Wagner-Allee 12–16 

30177 Hannover  

www.nbank.de 

Kundenportal 

file:///C:/Users/claudia.jung/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PBKAWOCR/www.nbank.de
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Persönliche Beratung 

Wenn Sie sich eine persönliche Beratung und Hilfestellung bei der Antragstel-

lung wünschen, nehmen wir uns gerne Zeit für Sie. Rufen Sie uns an oder 

vereinbaren Sie einfach einen Termin in einer unserer Beratungsstellen. 

 

Beratung, Fragen, Termine 

Montag bis Freitag 

von 8.00 bis 17.00 Uhr 

 

Tel: 0 511 300 31-333 

Fax: 0 511 300 31-11333 

beratung@nbank.de 

Beratung 


